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Ausbildungsfreibetrag für Kinder

Steuerpichtige können in ihrer Einkommensteuererklärung 2002 (Anlage
"Kind") einen Freibetrag zur Abgeltung des Sonderbedarfs eines
sich in Berufsausbildung bendenden Kindes (Ausbildungsfreibetrag)
steuermindernd geltend machen, wenn bestimmte Voraussetzungen
vorliegen:

Ein Ausbildungsfreibetrag kann ab dem Kalenderjahr 2002 nur noch für
auswärtig untergebrachte, volljährige Kinder, für die der Steuerpichtige
Anspruch auf Kindergeld oder auf einen Kinderfreibetrag und einen
Freibetrag für den Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf
hat, abgezogen werden.

Zur Abgeltung der den Eltern aus der Ausbildung eines Kindes entstehenden
Aufwendungen wird ein Ausbildungsfreibetrag in Höhe von 924 Euro im
Kalenderjahr gewährt.

Der Freibetrag von 924 Euro vermindert sich um die eigenen Einkünfte
und Bezüge des Kindes, soweit sie 1.848 Euro im Kalenderjahr übersteigen
sowie um als Ausbildungshilfe bezogene öffentliche Zuschüsse (z. B.
Zuschussanteil des BaföG).

Für jeden vollen Kalendermonat, in dem die Voraussetzungen nicht
vorgelegen haben, ermäßigen sich die oben genannten Beträge um je ein
Zwölftel.

Der Ausbildungsfreibetrag steht jedem Elternteil grundsätzlich zur Hälfte zu.
Eine andere Aufteilung ist auf gemeinsamen Antrag möglich.
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